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In einem umfangreichen 1964 publizierten Aufsatz vertrat Volkert
Pfaff das genaue Gegenteil. Mittels einer detaillierten Analyse ge-
langte er zu dem Schluß, daß Teile des Schriftstücks zwar auf einem
echten Testament beruhen dürften, es insgesamt aber als verfälscht zu
gelten habe. Die Echtheit des Abschnitts zu Markward von Annweiler
sei gänzlich abzulehnen. Hinsichtlich des Urhebers der Manipulatio-
nen – die Kurie, Konstanze oder Markward – legte er sich nicht fest7.
Seit 1981 steht mit der Dissertation von David Gress-Wright eine
Neuedition der Gesta Innocentii auf der Grundlage aller relevanten
Handschriften zur Verfügung und damit auch ein gesicherter Text des
Dokuments. Der Editor wandte sich in seiner Einleitung gegen die
Argumentation von Pfaff und plädierte nun wieder für die Echtheit8.
Dem schloß sich Gerhard Baaken mit einem 1999 erschienenen Auf-
satz an. Für ihn war die Echtheit des Schriftstücks bereits durch Win-
kelmann nachgewiesen worden. Baakens Bestreben war es, die durch
den Verfasser der Gesta unterdrückten Teile näher zu bestimmen, um
auf diese Weise einen Eindruck vom Ganzen zu gewinnen. Er benann-
te deshalb mit Intitulatio, mens sana-Formel, pro anima-Verfügungen,
institutio heredum, Zeugenreihe und notarieller Beglaubigung die nach
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